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Fachkräftesituation in Kitas und Ganztagsschulen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Seit dem 1. August 2013 haben Kinder ab dem ersten Geburtstag Anspruch 
auf einen Betreuungsplatz. Dennoch ist die Fachkräftesituation auch sieben 
Jahre nach Einführung des Rechtsanspruchs weiterhin angespannt. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat 
darauf mit einer sogenannten „Fachkräfteoffensive“ reagiert, welche am 
18. Dezember 2018 von Bundesministerin Dr. Franziska Giffey vorgestellt 
wurde (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fachkraefteoffensive-fuer-erzieherinnen-
und-erzieher-vorgestellt/131402). Die Bundesministerin Dr. Franziska Giffey 
bezog sich bei der Vorstellung der Fachkräfteoffensive auf die Personallücke 
in der frühkindlichen Bildung: „Nach aktuellen Berechnungen wird die Perso-
nallücke in der frühen Bildung bis zum Jahr 2025 bei bis zu 191 000 Erziehe-
rinnen und Erziehern liegen. Diese Zahlen einer neuen prognos-Studie ver-
deutlichen, dass mehr passieren muss, um dem Fachkräftemangel entgegen zu 
wirken.“ (vgl. ebd.). Im Rahmen der Fachkräfteoffensive wurden 5 000 Plätze 
in der praxisintegrierten Ausbildung von Erzieherfachschülerinnen und Erzie-
herfachschülern ab dem Ausbildungsjahr 2019 gefördert.

In ihrer Antwort zu Frage 5 der Kleinen Anfrage der Fraktion der FDP auf 
Bundestagsdrucksache 19/20254 gibt die Bundesregierung an, dass derzeit 
„[…] keine Planungen für weitere Modellvorhaben zur Fachkräftegewinnung 
in der Kindertagesbetreuung [bestehen]“.

Am 13. November 2019 haben die Bundesministerin für Bildung und For-
schung Anja Karliczek und die Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend Dr. Franziska Giffey den Beschluss der Errichtung eines 
Sondervermögens zum Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder 
kommuniziert (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilun
gen/wichtiger-schritt-auf-dem-weg-zum-rechtsanspruch-auf-ganztagsbetreuun
g-im-grundschulalter/140966).

Nach Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller besteht Informations-
bedarf hinsichtlich der Aktivitäten der Bundesregierung, um den Fachkräfte-
bedarf für die geplanten Vorhaben erfüllen zu können.
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend vom 25. September 2020 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



 1. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der zusätzliche Fach-
kräftebedarf für die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbe-
treuung im Grundschulalter ab dem Jahr 2025 (bitte nach Bundesländern 
aufschlüsseln)?

Auf Basis vorliegender Daten und Annahmen wird geschätzt, dass derzeit rd. 
90.000 Personen (ohne Lehrkräfte) für die Betreuung von Grundschulkindern 
zuständig sind (vgl. Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2019, S. 162).
Eine exakte Angabe über die Anzahl der Personen, die in Ganztagsangeboten 
für Grundschulkinder – sowohl in schulischer Verantwortung als auch in Ver-
antwortung der Jugendhilfe – tätig sind, liegt der Bundesregierung nicht vor. 
Demzufolge lässt sich der zusätzliche Fachkräftebedarf anhand der derzeit 
verfügbaren Daten nicht belastbar prognostizieren.

 2. Plant die Bundesregierung ein entsprechendes Pendant der Koordina-
tionsstelle „Quereinstieg/Männer in Kitas“ für die Ganztagsbetreuung 
oder eine entsprechende Erweiterung des Arbeitsbereiches der Koordi-
nierungsstelle?

a) Wenn ja, bitte erläutern?

b) Wenn nein, bitte begründen?

 3. Plant die Bundesregierung (weitere) Maßnahmen, um insbesondere mehr 
männliche Fachkräfte für die Ganztagsbetreuung zu gewinnen?

a) Wenn ja, welche konkret?

b) Wenn nein, bitte begründen?

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Das von der Koordinationsstelle „Quereinstieg/Männer in Kitas“ begleitete 
ESF-Modellprogramm „Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas“ erprobte 
und optimierte Ausbildungen zu staatlich anerkannten Erzieherinnen bzw. Er-
ziehern und regte in den Bundesländern Veränderungen an hin zu vergüteter, 
praxisintegrierter, erwachsenengerechter und geschlechtersensibler Ausbildung. 
Die Teilnehmenden sind mit ihrer staatlichen Anerkennung u. a. auch für die 
Tätigkeit in einem Hort qualifiziert. Da Männer sehr häufig diese geschlechts-
untypische Berufswahl erst später im Leben treffen, sind für diese, wie auch für 
weibliche Quereinsteigende die Vergütung der Ausbildung von entscheidender 
Bedeutung.
Diesen Weg – auch zur Erschließung der Zielgruppe „Männer“ – unterstützt die 
Bundesregierung aktuell mit der Fachkräfteoffensive „Erzieherinnen und Erzie-
her: Nachwuchs gewinnen, Profis binden“. Eine weitere Koordinationsstelle ist 
derzeit nicht geplant.

 4. Wie viele neue Ganztagsplätze im Grundschulalter müssen nach Auf-
fassung der Bundesregierung für die Erfüllung des Rechtsanspruchs ab 
2025 geschaffen werden (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)?

Im Nationalen Bildungsbericht 2020 wird eine Bedarfsabschätzung des Deut-
schen Jugendinstituts zugrunde gelegt, wonach die Anzahl der bis 2025 zu 
schaffenden Ganztagsplätze auf 785.000 beziffert wird (vgl. ebd. S. 122). 
Länderspezifische Bedarfe sind der Abbildung D3-3 im Bildungsbericht 2020 
(S. 122) zu entnehmen. Im Übrigen wird auf die Publikation des DJI vom 
Oktober 2019 verwiesen „Kosten des Ausbaus der Ganztagsgrundschulangebo-

Drucksache 19/22867 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



te. Bedarfsgerechte Umsetzung des Rechtsanspruchs ab 2025 unter Berücksich-
tigung von Wachstumsprognosen“.

 5. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung durch die Zusammenarbeit 
mit den Bundesländern über Maßnahmen der Bundesländer zum qualita-
tiven und quantitativen Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschul-
alter bis zum Jahr 2025 erlangt (bitte nach Maßnahme, Laufzeit und 
Bundesländern aufschlüsseln)?

In den Ländern bestehen vielfältige Maßnahmen zum quantitativen und qualita-
tiven Ganztagsausbau. Hinsichtlich der quantitativen Entwicklung von Ganz-
tagsplätzen wird auf den Nationalen Bildungsbericht 2020 sowie die o. g. Pu-
blikation des DJI verwiesen.

 6. Welche Berufsqualifikationen haben die in der Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter tätigen Fachkräfte nach Kenntnis der Bundesregierung 
(bitte nach Berufsabschluss und Bundesland aufschlüsseln sowie in abso-
luten Zahlen und vom Hundert angeben)?

Gemäß Nationalem Bildungsbericht 2020 (S. 123) hält die Statistik der Kultus-
ministerkonferenz keine Personalinformationen über das schulische Ganztags-
angebot bereit, daher wird auf die im Rahmen der Studie zur Entwicklung von 
Ganztagsschulen (StEG) durchgeführte Schulleitungsbefragung 2018 und auf 
die Statistik der Kinder- und Jugendhilfe verwiesen. Demnach sind in ganz-
tägigen Angeboten an Grundschulen häufig Erzieherinnen und Erzieher tätig 
(38 Prozent), gefolgt von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen (30 Pro-
zent) sowie ehrenamtlich Tätigen (30 Prozent). Unter den 28.000 Beschäftigten 
in eigenständigen Einrichtungen für Schulkinder (Horte) befindet sich ein deut-
lich größerer Anteil an Erzieherinnen und Erziehern (67 Prozent); der Anteil 
einschlägig akademisch ausgebildeter Fachkräfte ist deutlich geringer (rund 
10 Prozent). Länderspezifische Informationen zur Qualifikation des Personals 
liegen der Bundesregierung nicht vor.

 7. Welche Mittel plant die Bundesregierung für den zusätzlichen Personal-
bedarf im Zuge des Ganztagsausbaus bereitzustellen?

Finanzfragen sind Gegenstand aktueller Beratungen zwischen Bund und Län-
dern. Daher können hierzu derzeit keine Aussagen getroffen werden.

 8. Wie viele staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher arbeiteten 
nach Kenntnis der Bundesregierung zum 30. Juni 2020 in Deutschland 
(bitte nach Bundesland sowie Geschlecht aufschlüsseln)?

Der Bunderegierung liegen keine Erkenntnisse über die Anzahl der staatlich an-
erkannten Erzieherinnen bzw. Erzieher, die in Deutschland – unabhängig von 
deren Berufsfeld – tätig sind, vor. Lediglich zur Anzahl der staatlich anerkann-
ten Erzieherinnen bzw. Erzieher in Kindertageseinrichtungen sind Daten (Stich-
tag 1. März 2019) bekannt. Diese können Anlage 1 entnommen werden.
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 9. Wie viele Menschen befinden sich nach Kenntnis der Bundesregierung 
aktuell in der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum 
staatlich anerkannten Erzieher (bitte nach Bundesländern und Geschlecht 
aufschlüsseln)?

Im Schuljahr 2018/2019 befanden sich in Deutschland 107.322 Schülerinnen 
und Schüler in Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher bzw. zur staat-
lich anerkannten Erzieherin (Anlage 2). Diese Angabe umfasst sämtliche Schü-
lerinnen und Schüler in der i. d. R. dreijährigen Ausbildung inklusive derjeni-
gen, die sich im dritten Ausbildungsjahr bzw. im Berufspraktikum befinden, 
welches in einigen Ländern erforderlich ist. Schülerinnen bzw. Schüler in 
einem Vorpraktikum oder in einer eventuell vorgeschalteten Ausbildung der 
Sozialassistenz oder Kinderpflege wurden nicht erfasst. Mitgezählt wurden da-
gegen die in einigen Bundesländern neu entwickelten sogenannten „praxisinte-
grierten“ Ausbildungsgänge (beispielsweise „OptiPrax“ in Bayern oder „PiA“ 
in den Ländern Bremen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder 
Schleswig-Holstein).

10. Wie bewertet die Bundesregierung die Wirksamkeit der Initiativen 
„Boys’ Day“ und „Klischeefrei!“ hinsichtlich des nach wie vor äußerst 
geringen Männeranteils im Erzieherberuf (Antwort zu Frage 3 auf Bun-
destagsdrucksache 19/5449)?

Immer mehr Männer entscheiden sich für eine erzieherische und pädagogische 
Berufsausbildung. Aus Sicht der Bundesregierung lässt sich eine langsame, 
aber stetige Aufwärtsentwicklung der absoluten und relativen Kennzahlen der 
offiziellen Ausbildungsstatistik zur vollzeitschulischen Berufsausbildung in den 
erzieherischen und sozialen Berufen erkennen. Bei der Ausbildung zum Erzie-
her bzw. zur Erzieherin steigt der Männeranteil unter den Schülerinnen und 
Schülern des ersten Schuljahrs von 17,6 Prozent (3.846) im Jahr 2011/12 auf 
20,4 Prozent (6.780) im Schuljahr 2018/19. Auf die absoluten Zahlen bezogen 
ist dies sogar ein Zuwachs von 76,3 Prozent.
Auch der Anteil der Männer unter den Auszubildenden zum/r Sozialhelfer/in 
oder zum/r Sozialassistent/in steigt im selben Zeitraum von 19,9 Prozent 
(3.340) auf 25,6 Prozent (4.611). Auf die absoluten Zahlen bezogen ist dies ein 
Zuwachs von 38,1 Prozent. Bei der vollzeitschulischen Ausbildung zum/r 
Sozialpädagogischen Assistent/in und Kinderpfleger/in steigt der Männeranteil 
im selben Zeitraum von 13,9 Prozent (1.919) auf 19,1 Prozent (2.493). Auf die 
absoluten Zahlen bezogen ist dies ein Zuwachs von 29,9 Prozent.
Auch die interne Evaluation 2018 des Boys’Day zeigt, dass der Boys’Day 
wirkt. Bei den am Boys’Day aktiven Unternehmen und Institutionen mit 
Mehrfachbeteiligung stellten 17 Prozent ehemalige Boys’Day-Teilnehmer ein. 
66,7 Prozent der Jungen, die am Boys’Day Gesundheitsberufe im Krankenhaus 
kennengelernt haben, fanden diese interessant. Eine spätere Berufswahl in die-
sem Sektor zogen 31,2 Prozent der Befragten in Erwägung. Die Prä-Post-
Befragung zum Boys’Day 2019 bestätigt den positiven Effekt des Jungen-Zu-
kunftstages: die Aktionstage wirken kurzfristig als auch mittelfristig. Denn die 
Zahl der Jungen, die direkt nach dem Boys’Day einen Berufswunsch aus dem 
Boys’Day-Berufsfeld angeben, liegt vier Prozent höher als vor dem Aktionstag.
Der Wert hält sich auch noch ein halbes Jahr später auf diesem Niveau. Das 
entspricht bezogen auf die Gesamtteilnehmerzahl etwa 1.200 Jungen, bei denen 
der Aktionstag eine nachhaltige Wirkung bezüglich ihres Berufswunsches hat.
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11. Wie viele offene Stellen in der frühkindlichen Bildung konnten nach 
Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2019 und 2020 nicht besetzt 
werden (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)?

Der Bundesagentur für Arbeit (BA) wird durch die Arbeitgeber/innen ein Groß-
teil des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots gemeldet. Wie viele Stellen 
aktuell bundesweit vakant sind bzw. noch besetzt werden müssten, lässt sich 
mit Hilfe der „Statistik der gemeldeten Arbeitsstellen“ der BA jedoch nicht be-
ziffern.
Über die „Statistik der gemeldeten Arbeitsstellen“ werden die Abgangsdaten zu 
den gemeldeten Arbeitsstellen innerhalb des Jahres erfasst.
Abgemeldet werden Arbeitsstellen bei der BA, weil diese besetzt oder storniert 
wurden. Das waren für die Berufe der frühen Bildung (Berufsgattungen „83111 
Kinderbetreuung und -erziehung – Helfer“ sowie „83112 Kinderbetreuung und 
-erziehung – Fachkraft“ der Klassifikation der Berufe 2010 – KldB 2010) im 
Jahr 2019 insgesamt rund 46.000 Stellen.
Rund 11.000 Stellen wurden in den Berufen der frühen Bildung in 2019 über 
eine Stornierung abgemeldet. Eine Stornierung kann darauf zurückgehen, dass 
ein Betrieb die Mitarbeitersuche (mangels Erfolges bzw. aus anderen, ggf. be-
trieblichen Gründen) abgebrochen hat. In manchen Fällen ist der/die Arbeit-
geber/in aber auch nicht mehr für die BA erreichbar, sodass nach einer gewis-
sen Zeit die Stelle durch die BA storniert wird. Dabei kann diese Arbeitsstelle 
in der Zwischenzeit auch besetzt worden sein, ohne dass dies der BA gemeldet 
wurde.
Weitere Ergebnisse können der Anlage 3 entnommen werden. Für das Jahr 
2020 liegen Daten bis einschließlich August vor.

12. Wie stellt sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Altersstruktur des 
pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonal in Kindertages-
einrichtungen dar (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)?

Die Altersstruktur des pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals in 
Kindertageseinrichtungen (Stichtag: 1. März 2019) kann Anlage 4 entnommen 
werden.

13. Anhand welcher Kennzahlen oder Kenndaten misst die Bundesregierung 
den Erfolg der „Fachkräfteoffensive“ in der frühkindlichen Bildung?

Die Zielerreichung wird anhand der Förderrichtlinie zur Durchführung des 
Bundesprogramms „Fachkräfteoffensive Erzieherin und Erzieher“ gemessen.

Programmbereich 1: Praxisintegrierte vergütete Ausbildung
Der Erfolg im Programmbereich Praxisintegrierte, vergütete Ausbildung wird 
anhand des in der Förderrichtlinie in Nummer 2.1 festgelegten Zielwertes ge-
messen: „Die Anzahl der Fachschülerinnen bzw. Fachschüler in der vergüteten 
berufsbegleitenden sowie praxisintegrierten Ausbildung im geförderten Aus-
bildungsjahrgang soll bundesweit um 5 Prozent gesteigert werden“. Den Basis-
wert bilden dabei die Angaben des Statistischen Bundesamts zum Ausbildungs-
jahr 2017/2018.
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Programmbereich 2: Praxisanleitung
Als Erfolgskennzahl für die Umsetzung einer qualitativ hochwertigen Ausbil-
dung von Fachschülerinnen und Fachschülern gelten die Zielzahlen gemäß 
Förderrichtlinie in Nummer 2.2: „Im Modul 1 fördert der Bund von 2019 bis 
Ende 2020 mindestens 2.500 Qualifizierungen von Erzieherinnen und Erzie-
hern zu Anleitungsfachkräften.
Im Modul 2 unterstützt der Bund zeitliche Freistellungen während der Förder-
laufzeit des Bundesprogramms mindestens in der Anzahl der praxisintegrierten 
vergüteten Ausbildung“.

Programmbereich 3: Perspektiven mit Aufstiegsbonus
Die Überprüfung des Erfolges des Aufstiegsbonus wird als Zielwert in der 
Förderrichtlinie in Nummer 2.3 festgelegt: „Der Bund fördert einen Aufstiegs-
bonus für mindestens 1.500 pädagogische Fachkräfte, die auf Grundlage einer 
Zusatzqualifikation eine besondere Tätigkeit in Kinderbetreuungseinrichtungen 
in definierten Feldern ausüben.“

14. An welchen Studien und Forschungsvorhaben zur gesundheitlichen 
Situation von Fachkräften der frühkindlichen Bildung beteiligt sich die 
Bundesregierung?

Die Bundesregierung beteiligt sich derzeit an keinen Studien und Forschungs-
vorhaben zur gesundheitlichen Situation von Fachkräften der Frühkindlichen 
Bildung.

15. Wie viele Klagen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 
2019 auf Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung eingereicht 
(bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)?

a) Wie viele dieser Klagen waren nach Kenntnis der Bundesregierung 
erfolgreich (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)?

b) Wie viele Plätze konnten trotz erfolgreicher Klage nicht angeboten 
werden (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)?

Wie viele Klagen auf Erfüllung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung im 
Jahr 2019 eingereicht wurden und wie diese beendet wurden, ist der Bundes-
regierung nicht bekannt. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht die Be-
klagte in derartigen Verfahren.
Gerichtliche Verfahren gerichtet auf die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf 
Kindertagesbetreuung richten sich gegen die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe.
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